
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 07 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer: /2022 

Datum: 04.10.2022 

Federführend: Hauptamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

n 04.10.2022 Hauptausschuss – an den Gemeinderat verwiesen 

ö 11.10.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige 
Feuerwehr Elbersdorf 
 

Gesetzliche Grundlage/-n: § 3 Nr. 1, § 6 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m § 5 Abs. 1 Satz 1 Sächsisches Gesetz über 
den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), 
Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, den Erwerb eines gebrauchten 
Mannschaftstransportwagens (MTW), welcher von der Firma INFINEON 
Regensburg (Werksfeuerwehr) mit einem Kaufpreis in Höhe von 1,00€ den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Elbersdorf zur weiteren Nutzung 
angeboten wird.  
 

Begründung: Zum Erwerb steht ein gebrauchter Mannschaftstransportwagen (MTW) für die 
Freiwillige Feuerwehr Elbersdorf, welcher von der Werksfeuerwehr der Firma 
INFINEON aus Regensburg ausgesondert wird. Der Kaufpreis beträgt 1,00€. 
Nach Abstimmung in der Löschgemeinschaft, soll dieses Einsatzfahrzeug für 
Schulungs- und Ausbildungszwecke den Kameraden, den Mitgliedern der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Bewegung von Ausrüstungs- und 
Beladungsgegenständen der Löschgemeinschaft künftig zur Verfügung stehen.  
Das Fahrzeug soll in die Alarm- und Ausrückeordnung eingegliedert werden und 
dient somit der gesamten Löschgemeinschaft im taktischen Einsatz. 
 
Bei weisungsfreien Pflichtaufgaben, d. h. dort wo die Gemeinde respektive der 
Gemeinderat über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann, ist der 
Gemeinderat für Entscheidungen zuständig.  
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Insofern hat der Gemeinderat über die Beschaffung des MTW’s zu entscheiden, 
da mit der Beschaffung eine Ausgestaltung der weisungsfreien Pflichtaufgabe 
verbunden ist und eine grundsätzliche Regelungen zur Aufgabenerfüllung im 
vorliegenden Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde nicht getroffen wurde. 

Anlage/-n: Schreiben vom 23.09.2022 -Stellungnahme Löschgemeinschaft 
(nichtöffentlich) 
 

Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war eine Gemeindevertreterin von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Gemeinderäte einschl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    M. Steglich    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 


